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Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 Wien, am 24. September 2015 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0594-IM/a/2015 
 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 6243/J betreffend 

"One-Stop-Shop bei Unternehmensgründungen", welche die Abgeordneten Dr.  

Ruperta Lichtenecker, Kolleginnen und Kollegen am 24. Juli 2015 an mich richteten, 

stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 6 der Anfrage: 

 

Für den Bereich des Gewerberechts ist der One-Stop-Shop für den berufszugangs-

rechtlichen Aspekt und den betriebsanlagenrechtlichen Aspekt einer Unternehmens-

gründung bereits weitestgehend verwirklicht, da beide Bereiche in beinahe allen Fällen 

bei der Bezirksverwaltungsbehörde angesiedelt sind.  

 

Durch eine gemeinsame Bearbeitung des berufszugangsrechtlichen Teils und des    

anlagenrechtlichen Teils können daher keine die Unternehmensgründung zusätzlich 

beschleunigenden Synergieeffekte erzielt werden. 

 

Als weitere Verbesserungsschritte bei der Gründung sollen demnächst Neugründungen 

mit Mustersatzung ohne Notar möglich sein und die Handysignatur als gleichwertiger 

Ersatz für eine notarielle Beglaubigung anerkannt werden können, wodurch die      

Eintragung in das Firmenbuch noch weiter vereinfacht und beschleunigt wird und die 

Gründerinnen und Gründer Zeit und Geld sparen.  

 

Ebenso sollen die Formpflichten im Gesellschaftsrecht durch den  vermehrten Einsatz 

elektronischer Signaturen, den Ausbau von E-Justice im europäischen Binnenmarkt 
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sowie den Ausbau elektronischer Register weiter vereinfacht werden. Auch eine    

Neuregelung der Veröffentlichungspflichten ist geplant, um Kosten und Zeit zu sparen. 

 

An den Standorten des Gründerservice der Wirtschaftskammer Österreich besteht für 

Gründerinnen und Gründer die Möglichkeit, die Gewerbeanmeldung elektronisch an 

die Gewerbebehörde zu übermitteln. Im Jahr 2014 wurde die Möglichkeit dieser Form 

der elektronischen Gewerbeanmeldung 38.000 Mal genutzt. Demnächst soll dieses 

Service um den elektronischen Antrag ans Firmenbuchgericht erweitert werden. 

 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 

 
 

 

 

 

Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
                                                               

Datum/Zeit 2015-09-24T14:09:27+02:00     

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-   
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,   
C=AT                        

Serien-Nr. 1184203   

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at/. Die Bildmarke und Hinweise zur Verifikation eines Papierausdrucks
sind auf https://www.bmwfw.gv.at/amtssignatur oder http://www.help.gv.at/ veröffentlicht.

Signaturwert

Dpm0/jNS/hrkQYI3Fi+kRpfjASIlQPfCDFvdT0610EuI/icfaC+5puPWxWWge/Un5wPmQZWLpwL7SdRi0+1lAJtG
4RrnnvFcQAuYhM2fPoMgfonR+OnZiIKZ3z1SR0kwKtZiX1HF97Ge1KZPFyqldHFJvJIBn+bnYpZCFYDjfl4fEpg6
oI0v+XbJUZAUM0w2UHDBqfUXqF+DuDiB7HpPuPKPcn/oTSbT2hy+tJwwyeAMiaesl64VJg+DORJ1rCK4Ahm+MKKv
g+hgmwzkU8/AuYyeSp+9TQmCtTeuDUUOAB3TA6czSii7lbdG2n0TZ+9weSFYB5sP0fyMgUEtsmzsYA==        
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